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Prüfungsordnung für den Studiengang Master of Science (M.Sc.) 

 

Anlage B. Fachspezifische Bestimmungen für die Prüfungsordnung Master of Science (M.Sc.) 

 

Betriebswirtschaftslehre (Public and Non-Profit Management) 

 

§ 1 Profil des Studiengangs 

(1) Der Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (Public and Non-Profit Management) ist for-
schungsorientiert und konsekutiv.  

(2) Der Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (Public and Non-Profit Management) vermittelt eine 
vertiefte methodische und fachliche Ausbildung im Bereich der Betriebswirtschaftslehre. Hierbei wird zum 
einen die effiziente Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch die öffentliche Verwaltung sowie durch gemein-
nützig oder erwerbswirtschaftlich ausgerichtete privatrechtliche Organisationen fokussiert. Zum anderen 
wird ein Schwerpunkt auf Fragen des Managements von Non-Profit-Organisationen und verwandten Or-
ganisationsformen gelegt. Bereits ab dem ersten Fachsemester bietet der Masterstudiengang den Studie-
renden die Möglichkeit der individuellen Schwerpunktsetzung insbesondere in den Bereichen Public Ma-
nagement, Non-Profit Management, Public Sector Economics und Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 
Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiums qualifiziert die Absolventen/Absolventinnen sowohl für 
eine berufliche Tätigkeit in Wissenschaft und Forschung als auch für Führungspositionen in Wirtschaft 
und öffentlicher Verwaltung sowie im Non-Profit-Sektor auf nationaler und internationaler Ebene.  

 

§ 2 Studienbeginn, Studienumfang und Studienfortschritt 

(1) Das Studium im Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (Public and Non-Profit Management) 
kann nur zum Wintersemester begonnen werden. 

(2) Der Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (Public and Non-Profit Management) hat einen 
Leistungsumfang von 120 ECTS-Punkten.  

(3) Der Prüfungsanspruch im Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (Public and Non-Profit Ma-
nagement) geht verloren, wenn der/die Studierende nach Absolvierung des zweiten Fachsemesters nicht 
mindestens 18 ECTS-Punkte erworben hat. Der Fachprüfungsausschuss kann die Frist auf Antrag ver-
längern, wenn der/die Studierende die Fristüberschreitung nicht zu vertreten hat. 

 

§ 3 Sprache 

Soweit im Vorlesungsverzeichnis nicht anders angekündigt, werden Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
in deutscher oder englischer Sprache abgehalten.  

 

§ 4 Studieninhalte 

(1) Im Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (Public and Non-Profit Management) sind Module mit 
einem Leistungsumfang von insgesamt 90 ECTS-Punkten zu belegen. Die im Pflicht- sowie im Wahl-
pflichtbereich zu absolvierenden Module mit einem Leistungsumfang von insgesamt mindestens 
60 ECTS-Punkten sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Im Wahlpflichtbereich können die Modu-
le in einem oder mehreren der aufgeführten Gebiete absolviert werden. 
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Bereich  
Modul 

Art SWS 
ECTS-
Punkte 

Pflicht/  
Wahlpflicht 

Semester 
Prüfungs-
leistung 

Pflichtbereich Public Management und Non-Profit Management (30 ECTS-Punkte) 

Non-Profit and Public Sector 
Marketing 

V, Ü 4 6 P 1 
Klausur,  

Hausaufgaben 

Marktforschung und  
angewandte Public- und Non-
Profit-Management-Forschung 

V, Ü 4 6 P 2 
Klausur,  

Hausaufgaben 

Public and Non-Profit Services 
Operations Management 

V 2 4 P 2 
Klausur,  

Hausaufgaben 

Public Sector Economics V 2 4 P 2 
Klausur,  

Hausaufgaben 

Regulation and Competition 
Policy 

V 2 4 P 2 
Klausur,  

Hausaufgaben 

Public and Non-Profit  
Accounting and Financial  
Management 

V, Ü 4 6 P 3 
Klausur,  

Hausaufgaben 

Wahlpflichtbereich Public Management, Non-Profit Management, Public Sector Economics und 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (mindestens 30 ECTS-Punkte) 

Modul(e) nach Wahl im Gebiet  
Public Management 

V, Ü, S 2/3/4/5 4/6/8 WP 1 bis 4 

Klausur,  
Hausarbeit,  

Referat,  
Hausaufgaben 

Modul(e) nach Wahl im Gebiet  
Non-Profit Management 

V, Ü, S 2/3/4/5 4/6/8 WP 1 bis 4 

Klausur,  
Hausarbeit,  

Referat,  
Hausaufgaben 

Modul(e) nach Wahl im Gebiet  
Public Sector Economics 

V, Ü, S 2/3/4/5 4/6/8 WP 1 bis 4 

Klausur,  
Hausarbeit,  

Referat,  
Hausaufgaben 

Modul(e) nach Wahl im Gebiet  
Allgemeine Betriebswirtschafts-
lehre 

V, Ü, S 2/3/4/5 4/6/8 WP 1 bis 4 

Klausur,  
Hausarbeit,  

Referat,  
Hausaufgaben 

Abkürzungen in der Tabelle: 
Art = Art der Lehrveranstaltung; SWS = vorgesehene Semesterwochenstundenzahl; Semester = empfoh-
lenes Fachsemester; V = Vorlesung; Ü = Übung; S = Seminar; P = Pflicht; WP = Wahlpflicht 

(2) Zusätzlich zu den gemäß Absatz 1 im Pflicht- und Wahlpflichtbereich zu absolvierenden Modulen 
sind weitere Wahlpflichtmodule mit einem Leistungsumfang von insgesamt höchstens 30 ECTS-Punkten 
zu absolvieren. Diese Wahlpflichtmodule können aus dem für die wirtschaftswissenschaftlichen Master-
studiengänge geeigneten Lehrangebot der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät sowie 
anderer Fakultäten der Albert-Ludwigs-Universität in den Bereichen Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 
Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Rechtswissenschaft, Theologie und Quantitative Methoden 
frei gewählt werden. Über die Eignung der Module und Lehrveranstaltungen entscheidet der Fachprü-
fungsausschuss; Art und Umfang der zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen werden von der-
jenigen Fakultät festgelegt, welche die Lehrveranstaltungen anbietet. 

(3) Insgesamt müssen mindestens neun Module mit einem Leistungsumfang von jeweils mindestens 
6 ECTS-Punkten absolviert werden; darunter muss mindestens ein Seminar sein.  

(4) Die belegbaren Module, die in der Regel einen Leistungsumfang zwischen 4 und 8 ECTS-Punkten 
haben, sowie die zugehörigen Lehrveranstaltungen sind im jeweils geltenden Modulhandbuch aufgeführt 
und näher beschrieben. 
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§ 5 Studienleistungen 

Studienleistungen können beispielsweise in der regelmäßigen Teilnahme an den Lehrveranstaltungen, in 
Übungsblättern, Hausaufgaben, Kurzvorträgen oder Protokollen bestehen. Art und Umfang der Studien-
leistungen sind im jeweils geltenden Modulhandbuch geregelt und werden den Studierenden zu Beginn 
der zum jeweiligen Modul gehörenden Lehrveranstaltungen bekanntgegeben. 

 

§ 6 Studienbegleitende Prüfungsleistungen 

(1) Soweit nicht ausschließlich Studienleistungen zu erbringen sind, wird jedes Modul studienbegleitend 
geprüft. Art und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind im jeweils geltenden Modul-
handbuch festgelegt und werden den Studierenden zu Beginn der zum jeweiligen Modul gehörenden 
Lehrveranstaltungen bekanntgegeben. 

(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in Seminaren in der Regel in Form von Referaten erbracht. 
Auf Antrag des Prüfers/der Prüferin kann der Fachprüfungsausschuss in begründeten Ausnahmefällen 
die Erbringung mündlicher Prüfungsleistungen auch in anderen Lehrveranstaltungstypen zulassen; das-
selbe gilt für die Zulassung anderer Formen mündlicher Prüfungsleistungen in Seminaren. 

(3) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in Form von Klausuren (schriftliche Aufsichtsarbeiten), Haus-
aufgaben, praktischen Übungen und Hausarbeiten erbracht.  

(4) Klausuren haben eine maximale Dauer von 30 Minuten pro ECTS-Punkt. 

 

§ 7 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 

(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden 
oder als nicht bestanden gelten, können dreimal wiederholt werden. Wird eine Prüfungsleistung nicht 
innerhalb des Semesters, in dem der erfolglose Prüfungsversuch unternommen wurde, wiederholt, ist in 
der Regel Voraussetzung für die Wiederholungsprüfung, dass der/die Studierende erneut an der zugehö-
rigen Lehrveranstaltung teilnimmt.  

(2) Wird eine studienbegleitende Prüfungsleistung, die nicht im Rahmen der gemäß § 4 Absatz 1 zu 
absolvierenden Module im Pflichtbereich zu erbringen ist, nicht bestanden, kann der/die Studierende, 
sofern er/sie noch keinen oder erst einen Wiederholungsversuch unternommen hat, anstelle einer Wie-
derholung dieser studienbegleitenden Prüfung ein anderes Wahlpflichtmodul als Ersatzmodul absolvie-
ren. Macht der/die Studierende von dieser Regelung Gebrauch, stehen ihm/ihr abweichend von Absatz 1 
nicht drei Wiederholungsversuche zu, sondern im Fall der Wahl des Ersatzmoduls nach einem ersten 
erfolglosen Prüfungsversuch im ursprünglich gewählten Modul zwei Wiederholungsversuche für das er-
folgreiche Absolvieren des Ersatzmoduls und im Fall der Wahl eines Ersatzmoduls nach einem ersten 
Wiederholungsversuch im ursprünglich gewählten Modul nur eine Wiederholungsmöglichkeit.  

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf Prüfungsleistungen in Seminaren keine Anwendung. Nicht bestande-
ne Prüfungsleistungen in Seminaren können nur einmal wiederholt werden. Die Wiederholung der Prü-
fungsleistung setzt die erneute Teilnahme an einem Seminar voraus.  

(4) Eine Wiederholung bestandener Prüfungsleistungen zum Zwecke der Notenverbesserung ist ausge-
schlossen.  

 

§ 8 Zulassung zur Masterarbeit 

(1) Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer im Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre 
(Public and Non-Profit Management) eingeschrieben ist und mindestens 70 ECTS-Punkte erworben hat, 
von denen mindestens 18 ECTS-Punkte auf Module aus dem Pflichtbereich Public Management und 
Non-Profit Management entfallen müssen. In begründeten Fällen kann der Fachprüfungsausschuss auch 
Studierende zur Masterarbeit zulassen, die die gemäß Satz 1 erforderliche ECTS-Punktzahl noch nicht 
erreicht haben. 

(2) Studierende, die unter einer Auflage zum Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (Public and 
Non-Profit Management) zugelassen wurden, müssen außerdem die Erfüllung der Auflage nachweisen. 

 

§ 9 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten anzufertigen und hat einen 
Leistungsumfang von 30 ECTS-Punkten.  
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(2) Die Masterarbeit ist in der Regel in deutscher Sprache abzufassen und soll einen Umfang von 
40 DIN-A4-Seiten nicht überschreiten. Auf Antrag des/der Studierenden kann der Fachprüfungsaus-
schuss auch die Abfassung der Masterarbeit in englischer oder französischer Sprache zulassen, wenn 
die Begutachtung sichergestellt ist. In diesem Fall muss die Masterarbeit eine Zusammenfassung in 
deutscher Sprache enthalten. 

(3) Die Masterarbeit ist in gedruckter und gebundener Form in zweifacher Ausfertigung sowie zusätzlich 
in elektronischer Form auf einem gängigen Datenträgersystem (beispielsweise CD oder DVD) beim Prü-
fungsamt einzureichen. Bei empirischen Arbeiten kann darüber hinaus auch die Abgabe der verwendeten 
Programmcodes und Daten sowie der empirischen Ergebnisse verlangt werden.  

 

§ 10  Bildung der Modulnoten 

Sind in einem Modul mehrere Modulteilprüfungen zu absolvieren, so errechnet sich die Modulnote als das 
nach ECTS-Punkten gewichtete arithmetische Mittel der Modulteilprüfungsnoten. 

 

§ 11  Bildung der Gesamtnote 

Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich als der nach ECTS-Punkten gewichtete Durchschnitt 
(gewichtetes arithmetisches Mittel) der Modulnoten und der Note der Masterarbeit. 

 


